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Öffentliche Bekanntmachung  
 
Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt 
Meerbusch über die Bestimmung eines Nach-
folgers für einen ausgeschiedenen Vertreter des 
Rates der Stadt Meerbusch 
 
Ratsherr Wolf Meyer-Ricks (FDP) hat durch Verzicht 
sein Mandat als Ratsmitglied der Stadt Meerbusch 
zum 31. Mai 2012 verloren. 
 
Als Nachfolgerin aus der Reserveliste wird    
 
Frau Katja Giesen 
Karl-Arnold-Straße 25 
40667 Meerbusch  
 
in den Rat der Stadt berufen. 
 
Gegen diese Feststellung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Einspruch eingelegt 
werden. Der Einspruch ist beim Bürgermeister als 
Wahlleiter in Meerbusch-Büderich, Dorfstraße 20, 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Nieder-
schrift zu erklären. 
 
Meerbusch, den 4. Juni 2012 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
Dieter Spindler 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
 
Am Donnerstag, den 28.06.2012, findet die 
19. Sitzung des Rates statt, zu der die Bevölkerung 
recht herzlich eingeladen ist. 
 
Sitzungsbeginn:  17:00 Uhr  
 
Sitzungsort:  Mönkesweg 58, 40670 

Meerbusch-Strümp, Foyer  
 Städt. Meerbusch-Gymnasium  
 

T A G E S O R D N U N G 
 
Öffentlicher Teil 
1   Verpflichtung eines Ratsmitgliedes 
2   Einwohnerfragestunde  
3   Schülerentwicklung im Ortsteil Osterath; 

Aufgabe der städt. Barbara-Gerretz-Schule 
4   Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
 Nr. 16, Meerbusch Büderich,  

Dorfstraße / Am Pfarrgarten 
Änderung des Einleitungsbeschlusses gem. 
§ 12 (2) BauGB i.V.m. § 13a BauGB  

5   Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
 Nr. 17, Meerbusch-Lank-Latum, 

Gonellastraße  "Löwenburg" 
Einleitungsbeschluss gem. § 12 (2) BauGB 
i.V.m. § 13 a BauGB  

6   Bebauungsplan Nr. 275, Meerbusch-Lank-
Latum, Verwaltungsstandort und Kulturhaus 
Gonellastraße  
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 
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7   1. Verlängerung der Veränderungssperre 
Nr. 64 für den Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 224, Meerbusch-
Büderich, Böhler-Siedlung  

8   X. Änderung der Hauptsatzung vom 26. 
Januar 1995  

9   IV. Änderung der Geschäftsordnung des 
Rates der Stadt Meerbusch  

10   Genehmigung eines 
Dringlichkeitsbeschlusses vom 6. Juni 2012 

11   Anträge 
11.1   Anträge der FDP-Fraktion vom  
 12. Juni 2012 
11.1.1   Wahl von Mitgliedern in Gremien; 

Nachfolge des Ratsherrn Meyer-Ricks 
11.1.2   Bestimmung des Ausschussvorsitzenden 

des Bau- und Umweltausschusses und des 
stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 
des Ausschusses für Planung und 
Liegenschaften 

11.1.3   Antrag auf Ausschussumbesetzung 
11.2   Antrag der FDP-Fraktion vom 22. Mai 2012 

bez. Bildung eines 
Haushaltskonsolidierungsausschusses 

12   Anfragen 
13   Bericht der Verwaltung 
14   Termin der nächsten Sitzung:  
15   Verschiedenes 
  
Nichtöffentlicher Teil 
16   Grundstücksangelegenheiten; Verkauf von 

Gewerbegrundstücken 
17   Grundstücksangelegenheiten, Veräußerung 

von Investorengrundstücken in Meerbusch-
Strümp, Neubaugebiet "Am Strümper 
Busch" 

18   Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH 
(wbm); Jahresergebnis und Gewinnverwen-
dung 2011 

19   Wassernetz Osterath GmbH (WNO); Jah-
resergebnis und Gewinnverwendung 2011 

20   Bericht der Verwaltung 
21   Verschiedenes 
  
 
gez. 
 
Dieter Spindler 
Bürgermeister  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionelles  
 
Stadtmarketing startet wieder die "Bewegte 
Mittagspause"  
 
Gratis-Angebot in Büderich, Lank und Osterath: 
Muskeln lockern und neue Energie tanken 
 
Die "Bewegte Mittagspause", das kostenlose 
Sommerangebot des Meerbuscher Stadtmarketing, 
geht in ihre vierte Saison. Die halbe 
Entspannungsstunde mit Fitness-Trainerin Britta 
Schlieck läuft 
 
ab 19. Juni jeden Dienstagmittag,  
12.30 bis 13 Uhr, im Rathaus-Park in Osterath, 
 
ab 20. Juni, jeden Mittwochmittag,  
13 bis 13.30 Uhr, im Hallenbad-Park in Büderich, 
 
sowie ab 21. Juni, jeden Donnerstagmittag, 
12.30 bis 13 Uhr, auf der Wiese an der 
Sporthalle Stettiner Straße in Lank. 
 
"Jeder, der seine Mittagspause zur Entspannung, 
Bewegung und Lockerung an frischer Luft nutzen 
möchte, ist wieder herzlich eingeladen", so die 
Stadtmarketingbeauftragte im Rathaus, Inez 
Allerding. "Alter, Kondition und Vorkenntnisse 
spielen keine Rolle." Angesprochen sind neben den 
Kollegen der Stadtverwaltung unter anderen die 
Mitarbeiter der umliegenden Büros und Geschäfte, 
aber auch Passanten, die sich eine halbe Stunde 
Zeit für ihr Wohlbefinden nehmen möchten. 
Sportkleidung und Zubehör sind nicht erforderlich, 
teilnehmen kann jeder spontan ohne Anmeldung.  
"Die Anfangszeit für Büderich haben wir auf 
Wunsch mehrerer Vorjahresteilnehmer eigens 
wieder auf 13 Uhr gelegt", betont Allerding. Im 
Sommer 2009 hatte sie die "Bewegte 
Mittagspause" im Rahmen der städtischen Sport- 
und Gesundheitsförderung ins Leben gerufen. Das 
Angebot läuft den ganzen Sommer über und ist 
dank des Sponsorings der RWE AG kostenlos.  
Mit Elementen aus der Wirbelsäulengymnastik und 
des fernöstlichen Tai-Chi soll die "Bewegte 
Mittagspause" Stresssymptome abbauen helfen 
und neue Energien für den Rest des Tages 
wecken. "Die Lockerungs- und Entspannungs-
übungen harmonisieren Körper und Geist", 
verspricht Trainerin Britta Schlieck, die seit über 
zehn Jahren auch als Übungsleiterin beim 
Osterather Turnverein tätig ist. Zu ihren 
Fachgebieten gehören unter anderem Nordic 
Walking, Rückenschule, Pilates und fernöstliche 
Disziplinen.  
Im Hallenbad-Park in Büderich und im Osterather 
Rathaus-Park können zusätzlich zu den Übungen 
die ebenfalls vom RWE gesponserten Outdoor-
Fitnessgeräte genutzt werden 
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Öffentliche Bekanntmachung  
 

Benachrichtigung über die Zustellung eines Bescheid es 
des Bürgermeisters der Stadt Meerbusch 

 
 

Datum 
des Bescheides Aktenzeichen 

Empfänger des Bescheides: 
Name, Vorname 

letzte bekannte Anschrift 
Straße, PLZ, Wohnort 

 
09.03.2012 

 
300.18833.8-

0002 

 
Thomas Rahn 

 
Dorfstraße 38, 
40667 Meerbusch 

 
Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die 
öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - 
BekanntmVO) und § 16 der Hauptsatzung der Stadt Meerbusch in den jeweils zur Zeit 
geltenden Fassungen wird hiermit für den Bürgermeister der Stadt Meerbusch der oben 
genannte Bescheid  
 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Der Bescheid kann beim 
 

Service Finanzen in Meerbusch-Büderich, Dr.-Franz-S chütz-Platz 1,         Zimmer 20 
 
eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten:  Mo. - Fr.  8.00 - 12.00    Uhr      -        Mo. - Do. 14.00 - 16.00    Uhr  
 
Die Benachrichtigung über die Zustellung wird für die Dauer von zwei Wochen in den 
Informationsschaukästen der Stadt Meerbusch öffentlich ausgehängt Der Bescheid gilt nach 
Ablauf der Aushangfrist als zugestellt. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Frist en in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
 

 

 

 

 


